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Ø  Reinigungsarbeiten:

Gemaeß § 6(1) Z2 des Studentenheimgesetzes wird 
angekündigt, dass die Reinigungsarbeiten in den 
allgemeinen Teilen des Hauses einschließlich der 
Vorarbeiten und die Kontrolle dieser Arbeiten Mon-
tag bis Donnerstag in der Zeit von 07.00 bis 16.00 
und Freitag von 7.00 bis 12.00 durchgeführt werden. 
Die zweimonatige Zimmerreinigung ist verpflichtend 
und wird durch die Reinigungsfirma des Heimtrae-
gers vorgenommen. Die HeimbewohnerInnen sind für 
die ordnungsgemaeße Müllentsorgung verantwortlich. 
Der Müll ist durch den/die HeimbewohnerIn mindes-
tens jeden dritten Tag im Müllraum zu entsorgen. 
Sollte ein Zimmer bei der Reinigung sehr starke 
Verschmutzung aufweisen und der/die Heimbewohnerin 
trotz Ermahnung des HT diese nicht in angemessener 
Zeit beseitigen, so kann der HT eine Reinigung auf 
Kosten des/der HeimbewohnerIn vornehmen lassen. 

Ø  Besuchsordnung, Angabe von Raeumlichkeiten:

Heimplaetze sind jene Raeume, die den Heimbewohner-
Innen zum Wohnen zugewiesen werden. Gemeinschafts-
raeume sind jene Raeume, die den HeimbewohnerInnen 
zur gemeinschaftlichen Benützung zur Verfügung 
stehen und als solche gekennzeichnet sind. Dem/der 
HeimbewohnerIn zugewiesene Heimplaetze sowie die 
Gemeinschaftsraeume dürfen nur vom/ von der Heimbe-
wohnerIn hoechstpersoenlich bewohnt bzw. benutzt 
werden. Jedoch haben Heimbewohner das Recht, Besuch 
sowohl durch Hausangehoerige als auch durch haus-
fremde Personen zu empfangen. Es ist nicht gestat-
tet, jemanden bei sich übernachten oder wohnen zu 
lassen. Der Heimbewohner der den Besuch empfaengt, 
traegt die Verantwortung für das Verhalten des Be-
suchs und haftet für die vom Besucher verursachten 
Schaeden im Heim. BesucherInnen dürfen Sportstaet-
ten, Musikzimmer, Waschküchen, Gemeinschaftsküchen 
und dgl. nicht benützen. 

Ø  Achtung Meldegesetz:

Jeder BewohnerIn traegt die Verantwortung für die 
Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht. Die 
BewohnerInnen haben sich binnen 3 Tagen ab Einzug/
Auszug bei der Behoerde an- oder abzumelden!!! 

Ø  Benützung von Gemeinschaftsraeumen:

Die Benützung erfolgt auf eigene Gefahr. Bei 
geschlossenen Gemeinschaftsraeumen erfolgt eine An-
meldung per E-Mail, worauf der Schlüssel ausgehaen-
digt wird. Die Heimleitung ist berechtigt, einzelne 
BewohnerInnen, aus wichtigen Gründen von der 
Benutzung dieser Raeumlichkeiten aus- zuschließen. 
(z.B. bei andauernder Belaestigung anderer Heimbe-
wohner.) 

Ø  Benützung der Waschküche:

Die Benützung der Waschmaschinen erfolgt durch 
das Bezahlsystem NFC. Die BewohnerInnen koennen 
mit Ihrer Kreditkarte oder Bankomatkarte kontakt-
los am Kassiersystem bezahlen. Weitere Anleitungen 
zur Bedienen finden Sie auf einem Aushang in der 
jeweiligen Waschküche. Der Preis pro Waschgang be-
traegt § 2,00 und die Nutzung der Trockner ist für 
BewohnerInnen kostenlos. 

Ø  Maengelanzeige und Schaeden:

Jede/r HeimbewohnerIn ist verpflichtet Anzeichen 
von Schaeden oder bereits entstandene Schaeden an 
den benützten Raeumen oder deren Inventar umgehend 
der base schriftlich zu melden. Ein/e Heimbewohner-
In, der/die eine Schadensmeldung unterlaesst, kann 
sich nicht darauf berufen, dass der Schaden vor 
seinem Einzug in das Zimmer (siehe auch Maengelbo-
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HeimbewohnerInnen 
Benützungsregeln 

Um Ihnen einen moeglichst angenehmen und reibung-
slosen Aufenthalt zu ermoeglichen, bitten wir fol-
gende Punkte zu beachten: 

Ø  Zahlung der Miete:

Die monatliche Miete ist jeweils am 5. des Monats 
im Vorhinein via Abbuchungsauftrag bei der Bank zu 
bezahlen. Bei Nichtbezahlung bis 5. des Monats wird 
eine Mahngebühr eingehoben! 

Ø  Ruhe und Ordnung:

Nachtruhe ist von 22.00 bis 6.00 Uhr, auch waehrend 
der übrigen Zeit ist auf die MitbewohnerInnen 
Rücksicht zu nehmen. Musizieren in den Zimmern ist 
nicht gestattet. 

Ø  Postzustellung-Adresse für Postsendungen:

1110, Medwedweg 3 und Zimmernummer
Jede/r Heimbewohner/in verzichtet auf die Geltend-
machung von Ansprüchen gegenüber DienstnehmerIn-
nen des Heimtraegers oder HeimbewohnerInnen im 
Zusammenhang mit der Behandlung von Postsendungen. 
Nachnahmesendungen oder Paketsendungen werden nicht 
an- genommen. 

  Ø  Sorgfalt und Sparsamkeit:
Die HeimbewohnerInnen sind verpflichtet, groeßte 
Sorgfalt bei der Benützung der Einrichtungen des 
Studierendenheimes und groeßte Sparsamkeit beim 
Verbrauch von Waerme, Wasser, elektrischer Energie 
walten zu lassen. 

Ø  Anordnungen durch den Heimtraeger:

Die HeimbewohnerInnen sind verpflichtet den Anord-
nungen des Heimtraegers Folge zu leisten. Dem 
Heimtraeger oder von ihm beauftragte Personen steht 
die Besichtigung der Wohneinheit zur Überprüfung 
des Erhaltungs- und Reinlichkeitszustandes bzw. 
Inventarisierung nach zeitgerechter Verstaendigung 
(24 Stunden vorher) durch Aushang zu. In Faellen 
der Gefahr bzw. zum Zwecke der Vornahme notwendiger 
Reparaturen und zur Feststellung etwaiger Schaden-
sursachen ist das Betreten zu jeder Tages- und 
Nachtzeit ohne Vorankündigung gestattet bzw. zu 
gestatten. Melden Sie notwendige Reparaturen moeg-
lichst sofort. 

Ø  Renovierungen und Reparaturen:

Für die Zeit von Renovierungs- und Reparaturarbe-
iten kann dem/der Heimbewohner/in ein an- derer 
Heimplatz zur Verfügung gestellt werden. Wenn die 
Heimverwaltung dies für erforderlich haelt, ist 
von dem/der Heimbewohner/in der bisherige Heimplatz 
innerhalb von drei Tagen zu raeumen. 
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Ø Allgemeine Informationen in den Heimen:

Aushaenge im Heim bzw. Informationen auf der offi-
ziellen Homepage (www.donaubase.at) des Heimtrae-
gers sind für die HeimbewohnerInnen verbindlich, 
wenn sie an der Aushangtafel des Heimtraegers im 
Heim angeschlagen sind. Den HeimbewohnerInnen ist 
untersagt, Aushaenge des Heimtraegers zu entfernen, 
unleserlich zumachen oder durch andere Anschlaege 
auch nur teilweise zu verdecken. 

Ø Erzielung von Einkünften:

Den HeimbewohnerInnen und heimfremden Personen ist 
es nicht gestattet, im Heim Taetigkeiten auszuüben, 
die auf die Erzielung von Einkünften ausgerichtet 
sind. 

Ø Zutrittssystem:

Die Schlüssel, die den HeimbewohnernInnen überge-
ben werden, bleiben Eigentum der base - homes for 
students. Das Überlassen der Schlüssel an Dritte 
ist untersagt. Jeder Schlüsselverlust ist von dem/
der HeimbewohnerIn unverzüglich dem Heimtraeger zu 
melden. Bei Schlüsselverlust kann gegen Kostener-
satz ein Ersatzschlüssel in der Verwaltung abgeholt 
werden. 

Ø Veranstaltungen im Heim:

Veranstaltungen der HeimbewohnerInnen im Heim 
sind dem Heimtraeger spaetestens 8 Tage vor der 
Veranstaltung vom/der VeranstalterIn schrift-
lich zu melden. Für jede Veranstaltung ist ein/e 
Verantwortlicher/e aus dem Kreis der Heimbewoh-
ner schriftlich zu melden, der auch gegenüber den 
Behoerden als Veranstalter gilt. Für Veranstaltun-
gen ist eine gesonderte Vereinbarung mit der base 
abzuschließen (Gestattungsvereinbarung zur Nutzung 
des Partyraums) Etwaige Genehmigungen bei Beho-
erden und die damit einhergehende rechtzeitige und 
vollstaendige Umsetzung allfaelliger behoerdlich-
er Auflagen hat der/die VeranstalterIn selbst auf 
eigene Kosten und Gefahr einzuholen. Die Abhaltung 
von Veranstaltungen, deren Adressatenkreis nicht 
zumindest überwiegend HeimbewohnerInnen sind, ist 
verboten. Der Heimtraeger haftet nicht für Veran-
staltungen im Heim, bei denen die base-homes für 
students nicht selbst Veranstalter ist. 
Brandmelder:
Die Heimbewohner/innen verpflichten sich die 
Brandschutzordnung einzuhalten. Im gesamten Gebae-
ude § mit Ausnahme etwaig gesondert ausgewiesener 
Raucherzonen - herrscht aufgrund der dort installi-
erten Brandmelder (Rauchmelder) absolutes Rauch-
verbot. Durch Zuwiderhandeln ausgeloeste Feuer-
alarme sind für den Verursacher in der tatsaechlich 
anfallenden Hoehe kostenpflichtig. 
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass das Gebaeude und auch die Bewohner- zimmer 
mit brandtechnischen Vollschutz ausgestattet sind 
und sich in jedem Zimmer ein Rauchmelder befind-
et. Unsachgemaeßes Kochen (z.B. anbrennen lassen, 
starke Rauchentwicklung....) kann ebenso ein Tae-
uschungsalarm ausloesen und die Kosten werden den 
Verursacher weiterverrechnet.
Laut Brandschutzordnung sind die Gaenge und Flucht-
wege freizuhalten! 

Ø Bedienstete des Heimtraegers:

Bedienstete und Fremdpersonal des Heimtraegers 
dürfen nicht für persoenliche Dienstleistungen in 
Anspruch genommen werden. 
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gen bei Einzug, der binnen 3 Tagen abzugeben ist) 
bereits bestanden hat. Jede/r HeimbewohnerIn haftet 
für die von ihm/ihr verursachten Schaeden. 

Ø  Entfernung von Gegenstaenden:

Das Entfernen von Gegenstaenden, mit denen die 
Raeume im Studierendenwohnhaus eingerichtet sind, 
ist nicht gestattet. Beim Anbringen zusaetzlicher 
Gegenstaende und sonstigen Veraenderungen ist die 
schriftliche Zustimmung der Heimverwaltung einzuho-
len. Die Moebel, insbesondere Tische und Stüh-
le, dürfen nicht im Freien verwendet werden. Das 
Einbringen von Waffen ist nicht gestattet. An den 
Waenden (Zimmern sowie Gaenge und Allgemeinbere-
iche) darf nichts an- gebracht werden (auch nicht 
mit Tixo), lediglich etwaige Pinnwaende dürfen 
dazu benützt werden. Bei ZUWIDERHANDELN werden die 
Kosten und etwaige Restaurierung dem/der Bewohner/
In in Rechnung gestellt. 

Ø  Verhalten bei Verlassen der Wohnraeume:

Bei Verlassen der Wohnraeume auf laengere Zeit sind 
die Fenster und Türen sorgfaeltig zu schließen. 

Ø  Heizgeraete, elektrische Geraete:

Zusaetzliche Heizgeraete dürfen nicht verwendet 
werden. Im Zimmer ist ein Kochbereich integri-
ert. Das Aufstellen bzw. Verwenden von zusaetzli-
chen Kochplatten, oefen, Kühlschraenken bzw. von 
Klimageraeten ist untersagt. Der hoechstzulaessi-
ge Anschlusswert für das Betreiben von sonstigen 
elektrischen Geraeten in den Heimzimmern wird mit 
600 Watt pro HeimbewohnerIn festgelegt. Es dürfen 
nur nach oeVE geprüfte elektrische Geraete verwen-
det werden. Sie sind dauernd in betriebssicherem 
Zustand zu halten. Offenes Feuer/Licht ist im gesa-
mten Gebaeude strengstens untersagt. 

Ø  Haftung:

Die base - homes for students übernimmt in keiner 
Weise Haftung für Sachen, die von den Heimbe-
wohnern/Innen in das Heim eingebracht wurden, 
sowie für abhanden gekommene Gegenstaende. Für 
Schaeden innerhalb des Zimmers haften die Bewohner 
dieses Zimmers. Für Schaeden, die in den Gemein-
schaftsraeumen entstehen, haften die Verursacher. 
Den Anordnungen von base ist Folge zu leisten, 
Ablagerungen bzw. Zwischenlagerungen in den Gaengen 
und Allgemeinbereichen sind aus brandschutztechnis-
chen Gründen nicht gestattet, auch wenn diese nur 
kurzfristig erfolgen. Diese werden von base umge-
hend entsorgt, eine Kostenerstattung durch base ist 
definitiv ausgeschlossen. Jede/r Heimbewohner/In 
haftet für die von ihm/ihr verursachten Schaeden. 

Ø  Rundfunkgebühr:

Laut Rundfunkgebührengesetz §3 (3) 6. sind alle 
Bewohner der base von der GIS-Gebühr befreit. 

Ø  Tiere:

Im Heim dürfen keine Tiere gehalten werden. 

Ø  Fahrzeugeinstellung:

Fahrraeder dürfen ausschließlich im versperrbaren 
Fahrradraum gelagert werden. Es darf ein Fahrrad 
pro Heimbewohner/in eingestellt werden. Jedoch 
übernimmt der Heimtraeger keinerlei Haftung. Es 
gibt im Keller eine Fahrzeuggarage, für das Abstel-
len von Motorfahrzeugen ist § nach Maßgabe der 
freien Stellplaetze- eine gesonderte Vereinbarung 
(gegen Entgelt) mit dem Heimtraeger zu treffen. 
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umgehen (“Cracking” oder “Hacking”) noch in deren 
Service eingreifen (“Denial of Service Attacks”).

6. Abgefragte Informationen/Daten dürfen nicht 
entgegen gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen 
bzw. entgegen den vom Anbieter der Datenbank bzw. 
des Dienstes diesbezüglich erlassenen Bestimmungen 
verwendet werden.

7. Ferner stellt es einen Verstoß gegen die den HB 
treffenden vertraglichen Verpflichtungen dar, wenn 
dieser einen überproportionalen Datentransfer auf-
weist und/oder seinen Internetzugang durch andere 
Personen (außerhalb der Wohneinheit des HB) ent-
geltlich oder unentgeltlich (mit)benutzen laesst.

8. Der HB verpflichtet sich, zur Verwendung ausre-
ichend sicherer technischer Einrichtungen und Ein-
stellungen. Entstehen für das base oder für Dritte 
Schwierigkeiten aufgrund unsicherer Einrichtungen 
des HBs (z.B. von „Viren/Würmern“ „befallener“ 
Rechner), ist der HB zur Schad- und Klagloshaltung 
verpflichtet. Weiters ist das base diesfalls zur 
sofortigen Sperre bzw. zum Ergreifen sonstiger gee-
igneter Maßnahmen berechtigt. Das bas9 wird sich 
bemühen, das jeweils gelindeste Mittel anzuwenden.

9. Die über Internet-Dienste angebotenen Inhalte, 
Nachrichten oder Mitteilungen, dürfen nicht gegen 
geltendes Recht verstoßen. Insbesondere dürfen 
die Nachrichten und Mitteilungen keine Rechtsbrüche 
erleichtern oder dazu auffordern.

10. Stellt ein HB über ein “Schwarzes Brett”, eine 
Datenbank, eine Homepage oder über sonstige Systeme 
oder Einrichtungen Informationen oder Daten Dritten 
oeffentlich abrufbar zur Verfügung, hat er die 
Stellung des Medieninhabers im Sinne des Medieng-
esetzes. Der HB hat ein Impressum zu erstellen, 
welches für alle Abrufer sichtbar die Anschrift des 
Anschlussinhabers enthalten muss.

11. Stellt ein HB über eine persoenliche “Home-
page” Daten zur Abfrage durch Dritte zur Verfügung 
oder verbreitet er auf andere Art Inhalte, hat er 
saemtliche gesetzlichen Regelungen sowie die Bes-
timmungen des Verhaltenskodex einzuhalten; der HB 
ist für den Inhalt der Homepage bzw. der zu Abfrage 
bereitgestellten Daten allein verantwortlich.

12. Der HB hat über alle Berechtigungen hinsicht-
lich Wort-, Bild-, Ton- und sonstigen Materials, 
das er zur Erstellung einer etwaigen Homepage 
verwendet, zu verfügen. Bei schuldhafter Verletzu-
ng dieser Verpflichtung, die beim base zu einem 
Schaden führt, hat der HB diesen Schaden nach den 
Regeln des oesterreichischen Zivilrechts zu erset-
zen.

13. Der HB darf insbesonders bei Webhosting nicht 
nach Daten anderer HB des bases, die nicht zu 
seiner Kenntnis bestimmt sind, suchen, diese oder 
Informationen zu diesen nicht weitergeben, verkau-
fen oder sonst verwerten. Stoeßt der HB auf solche 
Daten, die nicht zu seiner Kenntnis bestimmt sind 
oder erhaelt er Informationen über die Zugangsmoeg-
lichkeit zu diesen, hat der HB das base unver-
züglich zu informieren und jedenfalls die Vertrau-
lichkeit zu bewahren.

14. Der HB nimmt zur Kenntnis, dass das base keine 
uneingeschraenkte Verpflichtung zum Datentransport 
trifft. Keine entsprechende Verpflichtung besteht 
jedenfalls, wenn sich das base andernfalls selbst 
der Gefahr rechtlicher Verfolgung aussetzen würde. 
Wird dem base Spamming durch Kunden anderer Pro-
vider bekannt, so kann das base berechtigt und zum 
Schutz der eigenen HB verpflichtet sein, den Daten-
transfer zu Kunden anderer Provider vorübergehend 
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HeimbewohnerInnen 
Verhaltenskodex Internet

1. HeimbewohnerInnen (in Folge HB), die Dienstleis-
tungen im Rahmen des Internet-Betriebes der base 
§ homes for students (in Folge base) in Anspruch 
nehmen, verpflichten sich den gegenstaendlichen 
Verhaltenskodex zu beachten und einzuhalten. Bei 
Verletzung dieser Verpflichtungen wird der HB 
das base schad- und klaglos halten. Das base ist 
berechtigt, bei Verletzung der sich aus diesem 
Verhaltenskodex ergebenden Verpflichtungen, die 
Erbringung ihrer Leistungen ganz oder teilweise zu 
verweigern und/oder das Vertragsverhaeltnis frist-
los aufzuloesen.

2. HB verpflichten sich ausdrücklich, die ein-
schlaegigen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten 
und gegenüber dem base die alleinige Verantwor-
tung für die Einhaltung der Rechtsvorschriften 
zu übernehmen. Verboten ist insbesondere jede 
Nachrichtenübermittlung, welche die oeffentli-
che Ordnung und Sicherheit oder die Sittlichkeit 
gefaehrdet oder welche gegen oesterreichische oder 
internationale Rechtsnormen verstoeßt und jede 
grobe Belaestigung oder Veraengstigung anderer 
Benutzer. Ausdrücklich hingewiesen wird auf die 
Vorschriften des Pornografiegesetzes, BGBl. 1950/97 
i.d.g.F., das Verbotsgesetz vom 8.5.1945 StGBl. Nr. 
13/1945 i.d.g.F. und die einschlaegigen strafge-
setzlichen Vorschriften, wonach die Vermittlung, 
Verbreitung und Ausstellung bestimmter Inhalte 
gesetzlichen Beschraenkungen unterliegt bzw. unter-
sagt ist.

3. Ebenso verpflichtet sich der HB, die Bestimmun-
gen des Jugendschutzes einzuhalten. Bei Inhalten, 
die geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich 
zu gefaehrden oder in ihrem Wohl zu beeintraechti-
gen, ist vom HB durch technische Vorkehrungen oder 
in sonstiger geeigneter Weise Vorsorge zu treffen, 
dass die Übermittlung an oder die Kenntnisnahme 
durch Schutzwürdige ausgeschlossen ist.

4. Der HB nimmt weiters die Bestimmungen des Tele-
kommunikationsgesetzes BGBl I 2003/70 i.d.g.F. und 
die darin festgelegten Pflichten der Inhaber von 
Endgeraeten zur Kenntnis. Er verpflichtet sich zur 
Einhaltung der Vorschriften des Telekommunikations-
gesetzes (u.a. des § 107 TKG 2003 i.d.g.F.) und der 
einschlaegigen fernmelderechtlichen Normen sowie 
saemtlicher anderer anzuwendenden gesetzlichen 
Bestimmungen.

5. Der HB verpflichtet sich überhaupt, die vertra-
glichen Leistungen in keiner Weise zu gebrauchen, 
die zur Beeintraechtigung Dritter führt oder für 
das base oder andere Rechner sicherheits- oder 
betriebsgefaehrdend ist. Verboten sind demnach in-
sbesondere rechtswidriges Werben und Spamming (ag-
gressives Direct-Mailing via E-Mail) oder jede Be-
nutzung des Dienstes zur Übertragung von Drohungen, 
Obszoenitaeten, Belaestigungen oder zur Schaedigung 
anderer Internet-Teilnehmer. Weiters verpflichtet 
sich der HB, weder die Sicherheitsvorkehrungen 
eines fremden Hosts, Netzwerkes oder Accounts zu 
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E-Mail gewarnt. Ist die E-Mail Adresse nicht obso-
let, wird der User vorlaeufig gesperrt. Wird der 
Richtwert um das überschritten wird der HB für 30 
Tage des gesperrt. Das base behaelt sich vor, HB 
die wiederholt gesperrt werden vom Internetbetrieb 
auszuschließen.

22. Der Betrieb ungesicherter privater WLAN Access 
Points ist nicht gestattet.

///////////////////////////////////////////////////
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zur Gaenze zu unterbinden.

15. Der HB verpflichtet sich, das base vollstaendig 
schad- und klaglos zu halten, falls letztere durch 
die vom HB in Verkehr gebrachten Inhalte zivil- 
oder strafrechtlich, gerichtlich oder außergeri-
chtlich, berechtigter Weise in Anspruch genommen 
wird

16. Der HB verpflichtet sich weiters, bei sonstigem 
Schadenersatz, das base unverzüglich und vollstaen-
dig zu informieren, falls er aus der Verwendung der 
vertragsgegenstaendlichen Dienste gerichtlich oder 
außergerichtlich in Anspruch genommen wird bzw. er 
auf sonstige Weise Gesetzesverstoeße bemerkt. Ins-
besondere ist der HB zur Einhaltung von Lizenzbes-
timmungen bei der Nutzung fremder Software, sowie 
zur Geheimhaltung von Passwoertern verpflichtet.

17. Der HB ist verantwortlich für saemtliche Ak-
tivitaeten, die von seinem Anschluss ausgehen und 
wird das base für saemtliche entstehenden Schaeden 
schad- und klaglos halten, dies insbesondere im 
Hinblick auf zu zahlende Strafen welcher Art auch 
immer und die Kosten einer zweckentsprechenden 
Rechtsverteidigung.

18. Mangels ausdrücklicher anderslautender Vere-
inbarung ist für die Einholung einer allenfalls 
erforderlichen fernmeldebehoerdlichen Bewilligung 
oder einer anderen behoerdlichen Genehmigung der HB 
verantwortlich. Das gleiche gilt auch für die Ein-
holung für allenfalls erforderliche privatrechtli-
che Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter. Dies-
bezüglich haftet der HB das base gegenüber für die 
Vollstaendigkeit und Richtigkeit seiner Angaben.

19. Der HB ist zur Absicherung seines Anschlusses, 
seiner Endgeraete sowie seiner Zugangsdaten vor al-
lem zum Schutz vor unberechtigtem Angriff verpfli-
chtet. Der HB nimmt zur Kenntnis, dass das Abspe-
ichern von Passwoertern, Zugangsdaten und anderen 
geheimen Informationen auf der Festplatte eines PC 
nicht sicher ist. Weiters nimmt er zur Kenntnis, 
dass durch das Abrufen von Daten aus dem Internet 
Viren, “trojanische Pferde” oder andere Komponent-
en auf sein Endgeraet transferiert werden koennen, 
die sich auf seine Daten negativ auswirken oder zum 
Missbrauch seiner Zugangskennungen führen koennen. 
Ebenso nimmt der HB zur Kenntnis, dass dies durch 
“Hacker” erfolgen kann. Das base trifft dafür sowie 
für etwaige Schaeden, die durch Hackerangriffe 
oder DOS-Attacken auf Geraete des HBs entstehen, 
keine Haftung, sofern sie nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlaessigkeit trifft. Der HB ist verpflichtet, 
jeden Verdacht, dass seine Zugangsdaten oder andere 
geheime Informationen Dritten bekannt geworden 
sein koennten, unverzüglich das base mitzuteilen. 
Jedenfalls haftet der HB für Schaeden, die durch 
mangelhafte Geheimhaltung der Passwoerter oder 
sonstiger Zugangsdaten des HBs, durch Weitergabe 
an Dritte, durch nicht rechtzeitige Meldung eines 
entsprechenden Verdachtes, dass Daten unbefugten 
Dritten bekannt geworden sein koennten oder durch 
nicht erfolgte Absicherung seiner Endgeraete und 
Systeme entstehen.

20. Jeder HB ist dazu verpflichtet bei Einzug eine 
gültige E-Mail Adresse bekannt zu geben. aenderun-
gen der E-Mail Adresse sind umgehend der Verwaltung 
des base bekannt zu geben.

21. Der HB nimmt zur Kenntnis, dass folgende 
Fair-User Richtwerte gelten:
LAN: 80 Gb pro der letzten 30 Tage
WLAN: 20 Gb pro der letzten 30 Tage
Das Datenvolumen errechnet sich aus Upload und 
Download.
Bei Erreichen dieses Richtwertes, wird der HB via 
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Zeitangaben, nachfolgende Angelegenheiten einzutra-
gen:
Ergebnis bzw. festgestellte Maengel behoerdlicher 
ueberpruefungen, Durchfuehrung der Brandschutzei-
genkontrolle mit Angabe vorgefundener Maengel und 
der getroffenen Massnahmen zur Maengelbehebung,
Durchgefuehrte Brandalarmproben und Auflistung der 
Teilnehmer an einer praktischen uebung in Erster 
Loeschhilfe,
Fehl- und Taeuschungsalarme mit Angabe der betref-
fenden Meldelinie mit zugehoerigem Brandmelder,
Alle Brandfaelle und deren Ursache,
Durchgefuehrte ueberpruefungen der Brandmeldean-
lage, Loeschanlagen (Nasssteigleitung)
und ordnungsgemaess durchgefuehrte ueberpruefungen 
von Handfeuerloeschern durch den Loeschwart.
2.1.4 AUFGABEN DER BRANDSCHUTZWARTE (BSW)
2.1.4.1 Aufgabenbereich
Der Brandschutzwart (BSW) ist ein Hilfsorgan des 
BSB und hat im zugewiesenen Bereich fuer die Ein-
haltung der Bestimmungen der Brandschutzordnung 
(BSO) zu sorgen. Feuerpolizeiliche uebelstaende, 
die vom BSW nicht sofort abgestellt werden koennen, 
sind dem BSB zu melden.
2.1.4.2 Taetigkeiten im Brandfall
Im Brandfall hat der BSW unverzueglich im Sinne des 
Brandalarmplanes taetig zu werden, insbesondere:
Brandschutzordnung / Hel-Wacht 3 29.05.2013
beruhigend auf betroffene Personen einzuwirken,ge-
faehrdeten Personen Hilfe zu leisten, Personen aus 
dem Gefahrenbereich zu bringen und fuer das rasche 
und geordneteVerlassen des Gebaeudes zu sorgen.
2.1.5 ALLGEMEINE BRANDSCHUTZMAssNAHMEN
2.1.5.1 Freihaltung der Fluchtwege und Brand-
schutzeinrichtungen
In den Gaengen und Stiegenhaeusern duerfen keine 
Gegenstaende, die die Fluchtwege einengen oder die 
eine Brandgefahr (Brandlast) darstellen, abge-
stellt werden. Ausgangstueren, Notausgaenge und 
Notausstiege muessen jederzeit benutzbar sein. Die 
Selbstschliessvorrichtungen von Brandschutz- und 
Rauchabschlusstueren duerfen nicht blockiert oder 
ausser Funktion gesetzt sein. Geraete der ersten 
und erweiterten Loeschhilfe duerfen weder ver-
stellt, der Sicht entzogen, noch missbraeuchlich 
entfernt oder zweckwidrig verwendet werden.
2.1.5.2 Rauchverbot und Hantieren mit offenem Feuer 
und Licht
In allen Raeumen, Mieterbereich und oeffentlicher 
Bereich herrscht striktes Rauchverbot! Ebenso ist 
das Hantieren mit offenem Feuer verboten!
Rauchen ist nur ausserhalb des Objektes in den 
vorgesehenen Bereichen erlaubt! Bei Irrtuemliche 
oder mutwillige Alarmausloesung werden die Kosten 
dem Verursacher verrechnet.
2.1.5.3 Abschalten von Elektrogeraeten
Nicht mehr benoetigte Elektrogeraete (Schreib-
tischleuchten, elektrische Schreib- und Rechen-
maschinen, Computer, Drucker, Wasserkocher,...) 
sind spaetestens bei Verlassen des Objektes abzus-
chalten. Die Aufstellung von privaten Elektrogerae-
ten, wie Kocher, Luefter, Kaffeemaschinen erfolgt 
auf eigene Gefahr des Mieters/ Nutzers.
2.1.5.4 Brandgefaehrliche Taetigkeiten
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung mittels 
“Freigabeschein fuer brandgefaehrliche Taetig-
keiten”, siehe Beilage 3, durch die technische 
Betriebsfuehrung duerfen keine Feuer- und Heissar-
beiten, wie Schweissen, Loeten, Auftauen, Trenn-
schleifen, Farbabbrennen und dgl. durchgefuehrt 
werden.
2.1.5.5 Lagerungen u. brennbare Abfaelle
Das Lagern von brennbaren Gegenstaenden wie Kar-
tons, Papier, Papierabfaellen in Stiegenhaeusern, 
Gaengen, Keller und dgl. ist verboten (ausgenommen 
in Archiven). Lagerungen von Reifen und anderen 
brandlastigen Gegenstaenden sowie Fluessigkeiten in 
der Garage sind verboten.
Die Lagerung von Druckgasbehaeltern ist verboten. 
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TEIL 1
Verantwortlicher fuer die Ausloesung des Raeumung-
salarmes...............................6 Durch-
fuehrung der Raeumung ..........6
“Verhalten im Brandfall”
Verstaendigungsliste
Freigabeschein fuer brandgefaehrliche Taetigkeiten
1.1 ALLGEMEINES
1.1.1 GELTUNGSBEREICH
Die Brandschutzordnung (BSO) ist eine von der Beho-
erde vorgeschriebene gesetzliche Auflage
und regelt die Belange zum Schutz von Personen 
sowie Massnahmen zur Verhinderung der Brandentste-
hung und Brandausbreitung. Die BSO ist ein Teil der 
Sicherheitsbestimmungen fuer alle Gebaeude. Sie ist 
fuer alle in diesem Gebaeude befindlichen Personen 
§ unabhaengig davon, ob Mieter, Gewerkangehoeriger, 
Eigentuemer oder Nutzer - verbindlich. Die Nichtbe-
folgung der verfuegten Massnahmen kann straf- und 
zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen.
1.1.2 UNTERWEISUNG DER MITARBEITER
Die Brandschutzordnung ist allen Personen im Ge-
baeude per Aushang zur Kenntnis zu bringen. Neuen 
Bewohnern ist die BSO sofort bei Unterzeichnung des 
jeweiligen Vertrages zur Kenntnis zu bringen.
1.1.3 ZUTRITT INS GEBaeUDE/MIETBEREICHE
Im Alarmierungsfall oeffnet die Feuerwehr nach dem 
Eintreffen den Schluesseltresor und hat mit dem 
darin befindlichen Feuerwehrschluessel Zutritt zu 
saemtlichen Flaechen (auch Mietbereiche) und den 
Brandschutzeinrichtungen der Haeuser.
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2 TEIL2
2.1 BRANDSCHUTZORDNUNG
2.1.1 VERANTWORTLICHKEIT
Fuer die Einhaltung der Bestimmungen der Brand-
schutzordnung sind verantwortlich:
Allgemeinbereiche: Mietbereiche: Brandschutzbeauf-
tragter:
Stv. Brandschutzbeauftragter:
2.1.2 WEISUNGSRECHT
Brandschutzbeauftragter & Stellvertreter
die Mieter im eigenen Wirkungsbereich
Hel-Wacht Bewachungsdienst § ad Persona Hr. Malek 
Roland als Leiter der Abteilung
Hr. Johann Holek
Alle Personen im Gebaeude sind verpflichtet, den 
Weisungen des BSB bzw. dessen Stellvertreter sowie 
der Brandschutzwarte in Angelegenheiten des Brand-
schutzes nachzukommen.
2.1.3 AUFGABEN DES BRANDSCHUTZBEAUFTRAGTEN (BSB) 
UND DEssEN STELLVERTRETER
2.1.3.1 Vollziehung
Dem BSB und dessen Stellvertreter obliegen die 
Vollziehung der Bestimmungen der BSO und die Veran-
lassung der erforderlichen Brandschutzmassnahmen im 
Auftrag der Betreiber / Eigentuemer.
2.1.3.2 Fuehrung des Brandschutzbuches (Kontroll-
buch)
Das Brandschutzbuch hat eine vollstaendige Brand-
schutzordnung zu enthalten.
In das Brandschutzbuch sind, mit entsprechenden 
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Personen mit in Brand geratener Kleidung auf den 
Boden legen und die Flammen mit einer Loeschdecke, 
Mantel oder aehnlichen Gegenstaenden ersticken bzw. 
die brennende Kleidung mit einem Handfeuerloescher 
loeschen. Vermisste oder nach Hilfe rufende Perso-
nen sofort dem BSB, BSW oder der Feuerwehr melden, 
um ihre Rettung zu veranlassen. Bei der Flucht 
Tueren zum Brandraum schliessen, um Rauchaustritt 
zu verhindern.
2.1.7.5 Selbstschutz
Personen, denen der Fluchtweg abgeschnitten ist, 
sollen sich in den vom Brandbereich weitest ent-
fernten, moeglichst strassenseitig gelegenen Raum 
begeben, die Tueren schliessen und sich vom Fenster 
aus der Feuerwehr bemerkbar machen, z.B. Hilfe 
rufen, das Licht mehrmals aus- und einschalten.
2.1.7.6 Brandbekaempfung
Jeder Mieter, Nutzer/ Bewohner hat die Pflicht, 
sich ueber die bereitgehaltenen Loeschgeraete zu 
informieren und sich mit dem Gebrauch dieser Ger-
aete vertraut zu machen. Die Brandbekaempfung ist 
unter Beachtung der eigenen Sicherheit und Frei-
haltung des Fluchtweges aufzunehmen.
Wenn moeglich, leicht brennbare Gegenstaende aus 
der Naehe des Brandherdes entfernen. Eingeschaltete 
Beleuchtung bitte n i c h t ausschalten.
2.1.7.7 Aufzugbenuetzung
Im Brandfall ist die Nutzung der Aufzuege verboten
2.1.8 RaeUMUNGSALARM
Die Raeumung der Garage erfolgt automatisch ueber 
Ansteuerung der BMZ.
2.1.8.1 Verantwortlicher fuer die Ausloesung des 
Raeumungsalarmes
Im Alarmfall kann auch der Brandschutzbeauftragte 
eine Raeumung veranlassen.
Bei Anwesenheit entscheidet der Einsatzleiter der 
Feuerwehr, ob eine Teil- oder Vollraeumung er-
forderlich ist.
2.1.8.2 Durchfuehrung der Raeumung
Bei Ertoenen des Raeumungsalarmes haben alle Perso-
nen in Ruhe und Besonnenheit ueber die gekennzeich-
neten Fluchtwege das Gebaeude zu verlassen und sich 
beim Sammelplatz einzufinden.
Die Ausloesung des Raeumungsalarmes kann auch in 
anderen Faellen als bei Brand, z.B. bei Bomben-
drohung oder Naturkatastrophen (z.B. Erdbeben) 
erforderlich sein.
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Brennbare Abfaelle sind regelmaessig zu entfernen 
oder brandsicher aufzubewahren. Solche Abfaelle 
sind in nicht brennbaren Behaeltern - die selbst- 
schliessenden Deckel haben - aufzubewahren.
2.1.5.6 Freihaltung von Brandschutzabschluessen
Der Schliessbereich von Brandschutzabschluessen wie 
Brand- und Rauchabschlusstueren ist von Gegenstae-
nden jeder Art freizuhalten.
2.1.5.7 Elektrische Anlagen
Elektrische Anlagen sind vorschriftsmaessig Instand 
zu halten. aenderungen oder Reparaturen duerfen nur 
von hierzu befugten Personen vorgenommen werden.
Das Herstellen von provisorischen Installationen, 
insbesondere das ueberbruecken von
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durchgebrannten Sicherungen, ist verboten.
2.1.6 BAULICHE UND BETRIEBLICHE BRANDSCHUTZMAssNAH-
MEN
2.1.6.1 Brandschutz- und Rauchabschlusstueren
Jene Brandschutztueren, die betriebsbedingt staen-
dig offen bleiben, sind mit einer Feststellvorrich-
tung und selbsttaetiger Ausloesevorrichtung ausges-
tattet, das heisst, dass bei Ausloesung eines
Brandmelders die Brandschutz- oder Rauchab-
schlusstueren automatisch schliessen, wodurch eine 
Brand- oder Rauchausbreitung in Gaengen, Stiegen-
haeusern und Garagenanlage verhindert werden 
soll. Die geschlossenen Brandschutz- und Rauchab-
schlusstueren koennen selbstverstaendlich jederzeit
wie eine normale Tuere geoeffnet werden.
2.1.6.2 Sicherheitsbeleuchtung
Fluchtwege-Orientierungsbeleuchtungen befinden sich 
in den Gaengen und Stiegenhaeusern bei den Ausgaen-
gen und weisen den Weg ins Freie.
Bei Ausfall der Netzstromversorgung wird durch die 
eingebauten wartungsfreien Akkumulatoren Batter-
ien die Stromversorgung der Fluchtwege-Orienti-
erungsbeleuchtung fuer mindestens eine Stunde 
gewaehrleistet.
2.1.6.3 Geraete der Ersten und Erweiterten 
Loeschhilfe
Loeschgeraete und Loeschmittel duerfen weder ver-
stellt, der Sicht entzogen, noch missbraeuchlich 
von den vorgeschriebenen Aufstellplaetzen entfernt 
oder zweckwidrig verwendet werden. Die Standorte 
der Handfeuerloescher sind wie abgebildet gekenn-
zeichnet.
2.1.6.4 Raeumungsalarmzeichen
Die Raeumung der Garage wird mit einem durchge-
henden Sirenenton veranlasst. Die Sirene ist nur in 
dem entsprechenden Brandabschnitt zu hoeren.
2.1.6.5 Brandschutzplaene
Bei der Brandmeldeanlage ist ein Brandschutzplan 
hinterlegt.
2.1.7 VERHALTEN IM BRANDFALL
2.1.7.1 Brandalarmplan
Der Brandalarmplan (siehe Beilage 1) ueber das 
“Verhalten im Brandfall” sowie die Namen der Brand-
schutzwarte ist in jedem Geschoss anzuschlagen. Bei 
Brandentdeckung ist gemaess diesem Brandalarmplan 
vorzugehen.
2.1.7.2 Sofortmassnahmen des Brandentdeckers
Eine Einzelperson als Brandentdecker hat unbedingt 
die Reihenfolge der Massnahmen einzuhalten:
1. Alarmieren 2. Retten, Helfen 3. Loeschen
Der Brandentdecker hat unverzueglich den Brandalarm 
auszuloesen.
„WO ist WAS passiert, WER meldet, gib Mitteilung 
ueber das Ausmass und Art des Brandes, das jew-
eilige Geschoss, den unmittelbaren Brandbereich und 
ob Personen im Brandraum eingeschlossen sind.“
2.1.7.3 Weitere Verstaendigungen
Der Brandschutzbeauftragte / Stellvertreter sowie 
Portier sind sofort zu verstaendigen.
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Weitere Mitarbeiter haben den Brandentdecker bei 
den Sofortmassnahmen zu unterstuetzen.
2.1.7.4 Retten,Helfen
Gefaehrdeten Personen ist sofort Hilfe zu leisten: 
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